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Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Hellriegel
Rechtsanwälte

Quelle: Hellriegel Rechtsanwälte

Öffentliches Recht. Wollen Gemeinden nach
Sanierungen Ausgleichsbeträge erheben, ist
ein gestiegener Bodenwert genau
nachzuweisen. Pauschale Vermutungen
oder standardisierte Bewertungsfaktoren
genügen nicht.

BVerwG, Urteil vom 25. März 2025,
Az. 4 C 1.24

Ausgleichsbeträge setzen eine
präzise Darlegung voraus
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DER FALL

Eine Eigentümerin aus Berlin sollte für
ihr Grundstück in einem früheren Sanie-
rungsgebiet einen fünfstelligen Aus-
gleichsbetrag zahlen. Basis war eine nach
dem Zielbaumverfahren ermittelte Wert-
steigerung von 77 Euro/qm. Die Eigentü-
merin klagte.DasOberverwaltungsgericht

Berlin-Brandenburg hielt den Betrag für
rechtmäßig. Es stützte sich unter anderem
auf die Vermutung, dass Bodenwertstei-
gerungen in Sanierungsgebieten typi-
scherweise auf die Sanierung zurückzu-
führen seien. Die Klägerin rügte die Ent-
scheidung.
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DIE FOLGEN

Als Argumente führte sie die unzurei-
chende Abwägung bei der Gebietsauswei-
sung, das pauschale Zugrundelegen des
Lagewertfaktors (LVmax 0,25) und den
fehlenden Nachweis der Kausalität der
Bodenwertsteigerung an. Das Bundesver-
waltungsgericht folgte dem Vortrag, hob
das Urteil des Oberverwaltungsgerichts
auf und verwies die Sache zur erneuten
Entscheidung zurück. Die Entscheidung
hat erhebliche Reichweite. Gemeinden
müssen die Erforderlichkeit von Sanie-
rungen dem Bundesverwaltungsgericht
zufolge stets über eine förmliche Abwä-
gung prüfen und Alternativen berücksich-
tigen. Das Sanierungskonzept im Sanie-

rungsgebiet ist zudem nicht statisch. Ob
saniert wird, ist anhand des Konzepts der
Gemeinde im Zeitpunkt der Aufhebung
der Sanierungsverordnung zu beurteilen.
Vor allem aber entfällt eine tatsächliche
Vermutung für die Sanierungsbedingtheit
von Bodenwertsteigerungen – die Beweis-
last liegt nun klar bei der Gemeinde.
Schließlich muss die Ermittlung des zu
zahlenden Ausgleichsbetrags plausibel
sein. Zwar hat die Gemeinde einen Wert-
ermittlungsspielraum. Die genutzten
Methoden sind darzulegen. Pauschale
Bewertungsfaktoren (LVmax) sind nur
zulässig, wenn ihre Aktualität und Plausi-
bilität nachvollziehbar ist.
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WAS IST ZU TUN?

Kommunen sind nun gefordert, ihre Ver-
fahren zurErhebung vonAusgleichsbeträ-
gen zu schärfen: Abwägung, Konzept und
Methodikmüssen gerichtsfest sein. Eigen-
tümer wiederum können Bescheide, die
Ausgleichsbeträge festsetzen, künftig bes-
ser angreifen. Dies gilt insbesondere,
wenn Gemeinden auf pauschale Annah-
men setzen oder die Darlegungslast ver-
fehlen. Das Urteil dürfte den Druck auf
eine präzisere Praxis erhöhen und Verfah-

ren zu Sanierungsausgleichsbeträgen neu
beleben. Eigentümer können diesen
Druck nutzen und versuchen, frühzeitig
Abwendungsvereinbarungen zu schlie-
ßen. Die Rechtsunsicherheit und die
(neuen) Darlegungslasten auf Seiten der
Behörden eröffnen häufig einen großen
Verhandlungshebel, um die Belastung
möglichst niedrig zu halten.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Philip Niemann
von RSM Ebner Stolz

Steuerrecht. Ein Fettabscheider, der im
Mietvertrag keine Erwähnung findet, muss
der erweiterten Gewerbesteuerkürzung
auf Seiten des Vermieters nicht
entgegenstehen. Bei der Prüfung kommt
es auf den Einzelfall an.

FG Niedersachsen, Urteil vom 5. März 2025,
Az. 3 K 232/24

Ein Fettabscheider verhindert nicht
unbedingt die Steuerkürzung
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DER FALL

Der Klägerin gehörte eine Gewerbeimmo-
bilie mit fast 16.000 qm, die 2018 an ver-
schiedene Büromieter, einen Supermarkt
mit Fleischthekeunddrei Restaurants ver-
mietet war. Das Abwassersystem war vor
Einleitung in die Kanalisation an einen
Fettabscheider angeschlossen. Dieser
befand sichnicht imGebäude, sondern im
Erdreich unterhalb der Außenflächen auf
dem Grundstück. Er wurde in den unter-

schiedlich formulierten Mietverträgen
nicht als Vermietungsgegenstand ge-
nannt. Die Aufwendungen für die Fettent-
sorgung wurden in den Betriebskostenab-
rechnungen anteilig nach Fläche auf die
Mieter umgelegt. Das Finanzamt ver-
wehrte der Klägerin die erweiterte Gewer-
besteuerkürzung, weil es den Fettabschei-
der als schädlich mitvermietete Betriebs-
vorrichtung ansah.
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DIE FOLGEN

Wenig überraschend bestätigte das
Finanzgericht Niedersachsen die Einord-
nung von Fettabscheidern als Betriebs-
vorrichtung. Damit war die Mitvermie-
tung zunächst auch grundsätzlich schäd-
lich, weil die erst seit 2021 geltende
Bagatellklausel, wonach geringfügige Ein-
nahmen aus kürzungsschädlichen Tätig-
keiten möglich sind, keine Anwendung
fand. Im Streitfall wurde der Fettabschei-
der aber nach Auffassung des FG gar nicht

mitvermietet, da er in den Mietverträgen
nicht als Mietgegenstand erwähnt wurde.
Zudem lag er außerhalb der überlassenen
Mietflächen. Aber selbst bei unterstellter
Mitvermietung ergebe sich keine andere
Würdigung. Die Überlassung käme dann
einer umsatzsteuerlich unselbstständigen
Nebenleistung gleich und sei eine
unschädliche Nebentätigkeit zur Grund-
besitzvermietung.
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WAS IST ZU TUN?

Die erweiterte Gewerbesteuerkürzung ist
ein Dauerthema in der Betriebsprüfung.
Vermieter, die ihre Betriebsvorrichtungen
bisher in selbstständige Gesellschaften
ausgliedern, haben allen Grund, an dieser
Praxis festzuhalten. Erweist sich das als
schwierig oder erfolgt die Mitvermietung
aus anderen Gründen, ist das vorliegende
Urteil eine gute Nachricht. Wie in einer
Reihe jüngerer Entscheidungen muss
nicht jede Betriebsvorrichtung ein Fett-
napf sein, weil Finanzgerichte den
Umständen des Einzelfalls, vertraglichen

Ausschlüssen sowie wirtschaftlichen Not-
wendigkeiten große Bedeutung beimes-
sen. Vermieter sollten sich aber immer im
Klaren sein, dass diese Ausnahmen vom
Grundsatz der Schädlichkeit häufig im
Vorfeld jedenfalls nicht abschließend
beurteilt werden können und dass eine
gute Dokumentation oft Jahre später von
erheblichem Wert sein kann.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Qutaibah A. Sabeeh

von Bourgeois & Sabeeh
Quelle: Bourgeois & Sabeeh

Wohnungsmietrecht. Günstige
Mietkonditionen reichen nicht aus, um
Sittenwidrigkeit und unredliche Absprachen
zu belegen. Im Zweifel kann der Mietvertrag
wirksam bleiben.

BGH, Urteil vom 26. März 2025,
Az. VIII ZR 152/23

Niedrige Miete allein beweist
noch keine Sittenwidrigkeit
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DER FALL

EineMieterin schloss 2017 einenMietver-
trag über eine 177 qm große Wohnung in
Berlin mit einer monatlichen Nettokalt-
miete von 600 Euro. Der Vertrag wurde
von einem Geschäftsführer der vermie-
tenden GmbH unterzeichnet. Die Miete-
rin sollte bis September 2018 keine Miete
zahlen, sondern dieWohnung renovieren.
2021 forderte die GmbH die Mieterin auf,

die Wohnung zu räumen. Der Mietvertrag
sei wegen der geringenMiete sittenwidrig;
außerdem habe sie bei Abschluss des
Mietvertrags mit dem zwischenzeitlich
abgelösten Geschäftsführer zum Nachteil
der GmbH zusammengewirkt. Diesen
Vorwurf des kollusiven Verhaltens macht
die GmbH auch dem Ex-Geschäftsführer.
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DIE FOLGEN

Ein Mietvertrag ist nur dann wegen kollu-
siven Zusammenwirkens sittenwidrig und
damit nichtig, wenn ein bewusstes
Zusammenwirken zwischenVertreter und
Vertragspartner zum Nachteil des Vertre-
tenen vorliegt. Eine bloße Kenntnis oder
grob fahrlässige Unkenntnis des Mieters
reicht dabei nach Ansicht des Bundesge-
richtshofs nicht aus. Er entschied, anders
als die Vorinstanz, dass der Mietvertrag
wirksam geschlossen wurde. Dass der

Lebensgefährte der Mieterin eventuell
Kenntnis vom Missbrauch einer Vertre-
tungsvollmacht des GmbH-Geschäftsfüh-
rers oder dubiosen Umständen beim
Abschluss des Mietvertrags gehabt hätte,
war irrelevant. Der Lebensgefährte habe
für die Mieterin keine rechtliche oder
sonstige, in deren Verantwortungsbereich
liegende Stellung bekleidet. Seine Kennt-
nis war der Mieterin nicht zuzurechnen.
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WAS IST ZU TUN?

Kollusives Zusammenwirken hat zu Recht
hohe Anforderungen, führt es im Fall der
Bejahung doch zur Nichtigkeit des Ver-
trags. Für einen Vermieter bedeutet dies,
dass bei solchemVerdacht die Beweisfüh-
rung auch hinsichtlich des Mieters sorg-
fältig vorbereitet und umfassend erfolgen
muss.Geradewennmanüber Indizien auf
grobe Fahrlässigkeit schließen lassen
möchte, muss ein so hohes Gewicht und
eine so nennenswerte Anzahl an Ver-
dachtsmomenten vorgetragen werden,
dass sich für ein Gericht nahezu keine
andereMöglichkeit ergeben kann, als vom

aktiven Verschließen der Augen beim
Mieter auszugehen. Vage Verdachtsmo-
mente reichen nicht, auch nicht bei
besonders günstigen Vertragsbedingun-
gen. Das gilt selbst, wennwie im entschie-
denen Fall ein Geschäftsführer seine Ver-
tretungsmacht überschreitet, soweit es
beim Mieter redlicherweise unerkannt
geblieben ist.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Uwe Steingröver

von Friedrich Graf von
Westphalen & Partner

Baurecht. Anordnungen, die sich
auf die Bauzeit beziehen, sind nicht vom
Bauvertragsrecht erfasst. Darauf gegründete
Forderungen nach einer Mehrvergütung
können deshalb scheitern.

OLG Celle, Urteil vom 14. Mai 2025,
Az. 14 U 238/24

Bauzeitänderungen gehören nicht
zum BGB-Anordnungsrecht

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Laut einem Vertrag nach VOB/B soll der
Unternehmer einen Stollen verfüllen. Er
meint, er könne aus statischen Gründen
nur weniger als die ursprünglich vorgese-
hene Verfüllmenge je Arbeitstag einbrin-
gen. Er schreibt ein Nachtragsangebot
wegen der von ihm daraus abgeleiteten
Mehrkosten aufgrund von Effizienzver-

minderung. Er meint ferner, die vermin-
derte Verfüllmenge sei ihm gegenüber
danach in einer Baubesprechung ange-
ordnet worden. Mit seiner Klage verfolgt
er einenVergütungsanspruch inHöhe von
80% des Angebots gemäß § 650c Abs. 3
BGB, und zwar auf dem Wege der einst-
weiligen Verfügung nach § 650d BGB.
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DIE FOLGEN

Der Unternehmer hat keinen Erfolg. Das
OLG hält zunächst fest, dass die Rechte
aus §§ 650c und d BGB auch im Vertrag
nach VOB/B Anwendung finden. Es müs-
sen dann allerdings die Voraussetzungen
des § 650b BGB vorliegen, zum Beispiel
ein Änderungsbegehren. Das war nach
Auffassung des OLG im entschiedenen
Fall nicht so. Es lässt dahinstehen, ob ein
Änderungsbegehren vorlag, welches den
Kläger zu seinem Nachtragsangebot hätte

veranlassenmüssen. Offen bleibt auch die
Frage, ob tatsächlich eine Anordnung des
Bauherrn vorliegt. Der Anspruch scheitert
aber jedenfalls daran, dass es sich nicht
um eine Änderung des vereinbarten
Werkerfolgs imSinnedes § 650bBGBhan-
delt und eine lediglich die Bauzeit betref-
fende Vorgabe nicht in den Anweisungs-
bereich des Auftraggebers fällt.
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WAS IST ZU TUN?

Der Fall hat zwei vertragsrechtliche Sei-
ten: Der Auftragnehmer ist mit seinem
eigenwilligen Weg zur Lösung von Folgen
einer Behinderung der Bauabläufe
gescheitert. Dabei dürfte die Erkenntnis
des OLG Celle, dass das Anordnungsrecht
desAuftraggebers imBGBkeine zeitlichen
Anordnungsrechte enthält, der herr-
schenden Meinung entsprechen. Das
wird im Übrigen für die Anordnungs-
rechte nach VOB/B genauso gesehen. Der
Auftragnehmer hat aber dann noch
andere rechtlicheWege, auf denen er sein
Heil und sein Geld suchen kann, etwa
§ 6 VOB/B oder §§ 642, 643 BGB. Der Auf-

traggeber muss hingegen erkennen, dass
er ohne andere vertragliche Vereinbarung
wenig Einfluss auf die zeitlichen Um-
stände der Bauausführung nehmen kann.
Es ist im beiderseitigen Interesse, zeitliche
Eingriffsrechte des Auftraggebers und
deren vergütungsrechtliche Folgen ver-
traglich da zu regeln, wo das Gesetz und
auch die VOB/B scheitern.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Notare üben eine hoheitliche Tätigkeit als
selbstständige Träger eines öffentlichen
Amts aus. Der Notar ist, anders als viele
Selbstständige, in der Gestaltung seines
Honorars nicht frei. Das notarielle Kos-
tenrecht ist vielmehr verbindlich im Ge-
richts- und Notarkostengesetz (GNotKG)
geregelt. Die Gebühren für Beurkundun-
gen und Beglaubigungen sind bundesweit
für alle Notare und Beteiligten einheitlich
und in gleicher Form nach eben jenem
Gesetz zu erheben.

Maßgeblich für die Gebührenhöhe ist
dabei grundsätzlich zum einen die Art des
beurkundeten Geschäfts, zum Beispiel
zweiseitige Erklärungen wie Kaufverträge
oder einseitige Erklärungen wie Grund-
schulden bzw. Einzeltestamente, und zum
anderen der Geschäftswert des Vorgangs,
etwa bei Kaufverträgen der Kaufpreis. Die
Beratung und Entwurfsfertigung durch
den Notar ist in den Kosten der Urkunde
stets inkludiert, unabhängig davon, wie
oft dieser in Anspruch genommen wird,
und gleichgültig, ob daneben schon
Rechtsanwälte tätig waren.

Dass der Arbeitsaufwand des Notars
nicht mit der Gebührenhöhe korreliert,
ist eine gesetzgeberische Entscheidung.
Dahinter steckt nicht nur der Gedanke,
dass das Haftungsrisiko des Notars mit
dem Geschäftswert in aller Regel steigt,
sondern auch, dass die flächendeckend
benötigte notarielle Tätigkeit sowohl
vermögenderen als auch weniger ver-
mögenden Menschen zugänglich sein
muss. Auch wirtschaftlich vermeintlich
weniger bedeutende Amtsgeschäfte sollen
bei beurkundungspflichtigen Vorgängen
auf hohem juristischen Niveau betreut
werden.

Das soziale Wertgebührensystem ist
ein kostenrechtliches Solidarsystem. Folge
dieser Gebührenordnung ist, dass der
Notar in einigen Bereichen nicht kosten-
deckend oder wirtschaftlich arbeitet und
in Relation zu einem gleichwertig quali-
fizierten Anwalt deutlich schlechter
bezahlt wird, während andere Beurkun-
dungsvorgänge im Vergleich zum Hono-
rar anderer Berater teuer erscheinen.Dem
Notar ist es berufsrechtlich auch bei einem
zu erwartenden niedrigen Gebührenauf-
kommen untersagt, seine Amtstätigkeit
abzulehnen, das gilt selbstverständlich
auch, wenn der anfallende Arbeitsauf-
wand objektiv unverhältnismäßig er-
scheint.

Das Klagelied über hohe Kosten kennt
wohl branchenübergreifend jeder. Durch
die gesetzliche Regulierung und das Feh-
len einer Verhandlungsmöglichkeit wird
es gegenüber dem Notar teilweise mit
Inbrunst angestimmt. Die für die nota-
rielle Tätigkeit durchschnittlich anfallen-
den Kosten sind im internationalen Ver-
gleich niedriger als landläufig angenom-
men. Für Immobilientransaktionen wird
in rechtsvergleichenden Studien, zumBei-
spiel derHarvardUniversity oder des Zen-
trums für Europäische Rechtspolitik, fest-
gestellt, dass die Kosten in deregulierten
Rechtsordnungen wie Großbritannien in
aller Regel höher sind als im regulierten
hiesigen System. Und auch in Deutsch-
land kann der Gang zumNotar Geld spa-
ren. Eine notarielle Verfügung von Todes
wegen erspart zumBeispiel den ansonsten
oftmals notwendigen, teuren Erbschein
und vermeidet kostenintensive erbrechtli-
che Streitigkeiten.

Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass
das GNotKG einen Mengenrabatt nicht
kennt. Dass weder die Frage danach noch
das Gewähren eines solchen Rabatts emp-
fehlenswert sind, zeigt eine Entscheidung
des Amtsgerichts Tübingen: Einen schein-
bar im Gegenzug für weitere künftige
Aufträge zugebilligten Kostennachlass
wertete das Gericht im Einklang mit
einem älteren Urteil des Bundesgerichts-
hofs als Bestechungsdelikt und verurteilte
den Notar wie auch den Mandanten zu
Bewährungsstrafen. Die gesetzeskonfor-
me Gebührenerhebung unterliegt in allen
Notarbüros einer regelmäßigen externen
Kontrolle.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Folge 36: Die
Notargebühren

Notarinnen und Notare berichten
in dieser regelmäßig erscheinenden
Kolumne aus ihrer Praxis.

BLICK INS
IMMOBILIEN-NOTARIAT

Dr. Daniel Sommer,
Notar in Coburg
Urheberin: Ulrike Präcklein


